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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

einmal kurz geblinzelt, und schon ist wieder ein Jahr `rum. 2018 
hatte einen sagenhaften Sommer zu bieten – der allerdings auch 
zeigte, welch dringliches Problem der Klimawandel ist. 2018 kam auch 
mit einer sagenhaft schlechten Fußball-WM daher – zumindest aus 
Sicht der deutschen Mannschaft. Und auf den letzten Metern stellte 
sich 2018 schließlich noch heraus, dass die Ära Merkel spätestens im 
Jahr 2021 beendet sein wird. 

Apropos Klimawandel: Wie ist das eigentlich, wenn man – nicht 
zuletzt aus Gründen des Umweltschutzes – für Geschäftsreisen 
vom Auto oder Flugzeug auf die Bahn umsteigen will und sich eine 
BahnCard 100 leistet? Die Kosten dafür kann der Arbeitgeber 
übernehmen. Doch was ist zu beachten, falls sich die teure Karte 
letztlich doch nicht rechnet? Auf den folgenden Seiten fi nden Sie die 
Antwort.

Daneben enthält der aktuelle InfoBrief einen Beitrag zum Baukinder-
geld und geht zudem der Frage nach, ob die Sprösslinge im Haushalt 
helfen müssen. Kann man die Krankenkassenbeiträge des volljährigen 
Kindes von der Steuer absetzen? Auch das erfahren Sie mit dieser 
Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und ein glückliches neues Jahr!

Ihr Team der BTT Treuhand
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 „Geizhälse sind unangenehme Zeitgenossen,
 aber angenehme Vorfahren.“

Bernhard Fürst von Bülow (1849-1929) -
deutscher Politiker und Staatsmann 
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Kinder sind jetzt nützlich
beim Hausbau …

Genau wie auf dem Meer, gibt es in der 
Politik immer wieder Wellenbewegungen. 
Sie führen dazu, dass heute bestimmte 
Anreize für konkrete Zielgruppen geschaf-
fen werden, die morgen genauso gezielt 
wieder eingestampft werden. So wurde 
zuletzt festgestellt, dass aktuell ein Eng-
pass im Angebot von preiswerten Woh-
nungen für Familien besteht, und der Ge-
setzgeber hat die Auszahlung des so-
genannten Baukindergeldes beschlossen.

Seit dem 18. September 2018 können bei 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
entsprechende Anträge gestellt werden. 
Das Baukindergeld bekommen Familien 
und Alleinerziehende mit mindestens ei-
nem im Haushalt lebenden Kind unter 18 
Jahren, die sich zu einem erstmaligen 
Neubau oder zum Erwerb von Wohnei-
gentum aufraffen und diese Immobilie 
dann auch noch selbst nutzen wollen. 
Damit auch sonst alles gerecht zugeht, 
soll aber nicht jede Familie das Baukinder-
geld bekommen, sondern nur diejenigen, 
die bestimmte Einkommensgrenzen nicht 
überschreiten. Diese liegen bei einem zu 
versteuernden Haushaltseinkommen in 
Höhe von 75.000 Euro pro Jahr zuzüg-
lich 15.000 Euro pro Kind. 

So viel zu den Voraussetzungen. Nicht 
ganz unwichtig ist natürlich, mit welchen 
Zahlungen die investitionsfreudigen Fami-
lien überhaupt rechnen können: Über 
zehn Jahre werden 1.200 Euro je Kind 
und pro Jahr ausgezahlt.

So weit, so gut. Jede Familie, für die das 
Baukindergeld in Frage kommt, ist natür-
lich gut beraten, die Förderung in An-
spruch zu nehmen. Der Wunsch des Ge-
setzgebers ist es selbstredend, dass nicht 
einfach nur Mitnahmeeffekte ausgelöst 
werden. Jede Familie, die noch mit ihrer 
Entscheidung ringt, soll zum Handeln 
überredet werden. Deshalb ist das staat-
liche Angebot auch zeitlich begrenzt für 
Neubauten, wenn die Baugenehmigung 
zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 
31. Dezember 2020 erteilt wurde. Beim 
Erwerb von Neu- und Bestandsbauten 
muss der notarielle Kaufvertrag in diesem 
Zeitfenster unterzeichnet worden sein.

Die Antragstellung für das Baukindergeld 
ist im Grundsatz eine Aufgabe, die übli-
cherweise von den Familien selbst bewäl-

tigt werden kann. Vor nicht allzu langer 
Zeit, also einen Wellenberg zuvor, gab es 
bereits einmal eine sogenannte Eigen-
heimzulage, bei der es genauso war. Der 
Steuerberater wurde allerdings dann ge-
braucht, wenn Familien durch den Bau-
stress zerbrachen und Kinder, Familien 
und Immobilien zwischen den Patchwork-
familien hin und her gewürfelt wurden. 
Aber daran wollen wir hier beim Baukin-
dergeld gar nicht denken.

… und Kinder mussten schon 
immer im Haushalt helfen

Natürlich ist jede Familie anders als jede 
andere Familie. In der Tendenz wird es 
allerdings so sein, dass bei allen Familien 
mit Kindern zumindest latent die Diskus-
sion in der Luft schwebt, in welchem Um-
fang sich die lieben Kleinen bei der Bewäl-
tigung der Hausarbeit einzubringen ha-
ben. Möglicherweise berichtet die Gene-
ration der Großeltern bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit, dass sie in ihrer Kind-
heit täglich mehrere Stunden im landwirt-
schaftlichen Betrieb der Urgroßeltern har-
te körperliche Arbeit leisten musste. Die 
Generation der Eltern berichtet davon, 
dass es damals weder Spülmaschine noch 
Wäschetrockner gab. Nicht zuletzt ver-
weisen die Kinder auf die in der Schule 
vermittelten Fähigkeiten, weshalb sie ge-
nau wüssten, was ihre Rechte sind, und 
verwenden dafür solche Begriffe wie „Kin-
derarbeit“ und „Selbstbestimmungsrecht“.

So viel zu den Vorurteilen und den dar-
aus resultierenden kognitiven Konstruk-
ten. Aber wie ist denn nun wirklich die 
Rechtslage? Müssen Kinder im Haushalt 
helfen? 

Die eindeutige Antwort lautet: Ja, es gibt 
eine gesetzliche Dienstleistungspfl icht. In 
unserem InfoBrief vermeiden wir es übli-
cherweise, konkrete Paragrafen und Zita-
te zu nennen. In diesem Fall allerdings 
lohnt es sich, eine Ausnahme zu machen. 
Denn besser kann man es einfach nicht 
beschreiben. Im Paragraf 1619 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches (BGB) heißt es 
unter der Überschrift „Dienstleistungen 
in Haus und Geschäft“: 

„Das Kind ist, solange es dem elterlichen 
Hausstand angehört und von den Eltern 
erzogen oder unterhalten wird, verpfl ich-
tet, in einer seinen Kräften und seiner 
Lebensstellung entsprechenden Weise den
Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft 
Dienste zu leisten.“

Zunächst klingt das einfach nur lustig, 
aber die praktische Bedeutung ist enorm: 
Mithelfende Familienangehörige sind da-
mit eigentlich in einem Unternehmen 
nicht Arbeitnehmer wie die (mehr oder 
weniger) fremden Dritten. Damit sind die 
Zahlungen an die Kinder nichts anderes 
als normaler Unterhalt. Sie können dann 
also nicht als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, und die Zahlungen sind we-
der lohnsteuer- noch sozialversicherungs-
pfl ichtig. 

Anders herum bedeutet es, dass bei An-
stellung eines Kindes gegen Entgelt im Un-
ternehmen der Eltern bestimmte Grund-
sätze einzuhalten sind. Richtungsweisend 
war hierzu ein Urteil des Bundesfi nanz-
hofs (BFH) aus dem Dezember 1993, in 
dem die Richter festgestellt hatten, dass 
Arbeitsverträge über Hilfeleistungen der 
Kinder im elterlichen Betrieb steuerrecht-
lich nicht anzuerkennen sind, wenn sie 
wegen ihrer Geringfügigkeit oder Eigen-
art üblicherweise nicht auf arbeitsver-
traglicher Grundlage erbracht werden. 

Konkret war es in dem hier zugrunde lie-
genden Fall so, dass die als Zahnärzte tä-
tigen Eheleute Arthur und Mimmi-Molly 
Wieselei ihre Tochter Jenny Wieselei 
arbeitsvertraglich verpfl ichteten, an den 
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Tagen, an denen die Praxis geöffnet war, 
innerhalb der Mittagspause (13.30 Uhr 
bis 15.00 Uhr) und der ersten Stunde 
nach Praxisschluss (18.00 Uhr bis 19.00 
Uhr) den Telefondienst zu übernehmen. 

Nach Auffassung der Richter kommt eine 
solche Verpflichtung als Gegenstand ei-
nes mit Dritten zu begründenden Ar-
beitsverhältnisses nicht in Betracht, weil 
die Entgegennahme von eingehenden Tele- 
fonanrufen in der Zeit, in der die Praxis 
geschlossen war, nur wenig Zeit in An-
spruch nahm und damit die Arbeitszeit 
bei weitem nicht ausfüllte. Die Tochter 
der Zahnärzte Wieselei verfügte zudem 
weder über eine ärztliche Ausbildung noch 
eine Ausbildung zu einem ärztlichen Hilfs-
beruf. Angesichts dessen konnte sich die 
Beantwortung der Anrufe nur darauf be-
schränken, das Gespräch an die Eltern 
weiterzuleiten oder auf die üblichen Pra-
xiszeiten hinzuweisen. 

Hinzu kommt, dass das Töchterlein auch 
nur eine geringe Anzahl von Telefonge-
sprächen zu beantworten hatte. Konkret 
ermittelte sich die Gesamtsumme der Te-
lefonate in den drei strittigen Jahren auf 
die Gesamtzahl von 171. Für eine solch 
geringfügige Tätigkeit untergeordneter 
Art würde kein anderer Zahnarzt auf die 
Idee kommen, einen fremden Dritten an-
zustellen. Ausschlaggebend ist für diese 
Beurteilung, dass sich der Telefondienst 
(quasi) während der privaten Lebensfüh-
rung ausführen ließ. Nicht zuletzt kam 
noch hinzu, dass Jenny Wieselei ihren Job 
von der Familienwohnung aus verrichte-
te, sie musste also nicht aufmerksam ne-
ben dem Telefon sitzen, sondern konnte 
sich – wie auch sonst – in der Wohnung 
frei bewegen und ihren privaten Interes-
sen nachgehen. 

Schlussendlich kann man hier noch einmal 
die Kontrollfrage stellen: Muss Tochter 
Jenny auch ohne finanzielle Vergütung 
weiterhin zum Telefon springen, wenn es 
läutet? Die klare Antwort lautet „Ja“ – 
wegen Paragraph 1619 BGB. Allerdings 
darf hier bezweifelt werden, ob dafür 
ihre innere Bereitschaft ausreichend her-
gestellt werden kann. 

war das bei der EasyAshram GmbH, die 
in den Jahren 2004 bis 2010 ein komplet-
tes Pflegeheim an einen anderen Betrei-
ber verpachtete. Da man der Meinung 
war, dass es so richtig ist, wurde die Pacht 
aufgeteilt. Der eine Teil der Pacht betraf 
die Grundstücksüberlassung selbst und 
wurde umsatzsteuerfrei behandelt. Die 
Vermietung der Einrichtungsgegenstände 
erfolgte dagegen als umsatzsteuerpflich-
tig und wurde ordentlich mit der Rech-
nungslegung ausgewiesen. 

So ging die Sache eine Weile gut, bis es 
sich im Februar 2012 bis zur Geschäfts-
führung der EasyAshram GmbH herum-
gesprochen hatte, dass der Bundesfi-
nanzhof (BFH) bereits im August 2009 
in seiner Weisheit bei einem ähnlich gela-
gerten Sachverhalt geurteilt hatte, dass 
die entgeltliche Überlassung der Einrich-
tungsgegenstände des Pflegeheims als Ne- 
benleistung zur steuerfreien Verpachtung 
des Grundstücks ebenso steuerfrei ist. 

Das war der Startschuss für den Aktio-
nismus der EasyAshram-Geschäftsführung, 
um sich die abgeführte Umsatzsteuer 
vom Finanzamt zurückzuholen. Die woll-
te man dann auch behalten und nicht an 
den Pächter erstatten, weil über der Ge-
schäftsbeziehung zwischen der EasyAsh-
ram GmbH und der Pächterin im Novem-
ber 2011 dunkle Wolken aufzogen, wo- 
durch Forderungen offen blieben. Ganz 
doof wurde die Lage dann, als im Jahr 
2012 über dem Vermögen der Pächterin 
auch noch das Insolvenzverfahren eröff-
net wurde. Das Finanzamt wollte sich 
nicht vom Geld trennen und lehnte die 
beantragten Änderungen ab. Die hierge-
gen gerichtete Klage beim Finanzgericht 

Nicht so einfach: Berichtigung 
der Umsatzsteuer 

Im Umsatzsteuerrecht gibt es den Grund-
satz, dass eine Umsatzsteuer, die von ei-
nem Unternehmer auf einer Rechnung 
aufgeführt wurde, auch an das Finanzamt 
gezahlt werden muss. Diese Verpflich-
tung besteht ausdrücklich auch, wenn die 
Leistung per Gesetz gar nicht als umsatz-
steuerpflichtig vorgesehen ist. Damit das 
alles auch wirklich richtig weh tut, ist es 
außerdem noch für den Rechnungsemp-
fänger untersagt, die fälschlich ausgewie-
sene und bezahlte Umsatzsteuer als so-
genannte Vorsteuer bei der nächsten Um- 
satzsteuervoranmeldung in den Abzug 
zu bringen. Das klingt so für sich allein 
gesprochen ziemlich ungerecht, aber der 
Gesetzgeber möchte durchsetzen, dass 
die Rechnungslegung konsequent ordent-
lich erledigt wird. 

Um aus dieser verzwickten Situation her-
auszufinden, gibt es einen gangbaren Weg, 
indem die falsche Rechnung geändert 
wird. Wenn die Vertragsparteien sich oh-
nehin nur über die Bruttopreise verstän-
digt hatten und der Rechnungsempfänger 
den Vorsteuerabzug gar nicht auf dem 
Plan hatte oder als Privatperson gar nicht 
zu berechtigt war, ist das Leben weiter-
hin einfach: Mit der neuen Rechnung und 
der Vernichtung bzw. Stornierung der 
alten Rechnung ist das Thema aus der 
Welt. 

Die Angelegenheit wird deutlich kompli-
zierter, wenn lediglich Nettopreise ver-
einbart waren und damit der Rechnungs-
empfänger schlicht zu viel bezahlt hat. So 

                                                     Zahlungstermin              Schonfrist

Einkommensteuer und Körperschaftsteuer   11.03.2019    14.03.2019
        11.06.2019   14.06.2019
        10.09.2019   13.09.2019
          
Umsatzsteuer und Lohnsteuer    10.01.2019   14.01.2019  
      11.02.2019  14.02.2019  
      11.03.2019  14.03.2019
      10.04.2019  13.04.2019
 
Gewerbesteuer und Grundsteuer    15.02.2019   18.02.2019 
      15.05.2019  18.05.2019
    
Die Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie: Die Schonfrist wird nur für Überwei-
sungen oder bei Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren gewährt. Die Frist gilt nicht 
bei Barzahlung.

Wichtige Fristen & Termine



4

Münster war für die EasyAshram GmbH 
auch erfolgreich, aber der BFH schlug sich
auf die Seite des Finanzamtes. 

Die Richter der zweiten Instanz begrün-
deten ihr Urteil damit, dass das Finanz-
amt berechtigt ist, die Erstattung der zu 
Unrecht erhobenen Umsatzsteuer zu ver-
weigern, wenn der Rechnungsaussteller 
die vereinnahmte und abgeführte Steuer 
an den Leistungsempfänger nicht zurück-
gezahlt hat. Die hohen Richter räumten 
ein, dass es zwar so nicht konkret im Ge-
setz steht, aber sonst wird der Leistende 
ohne Rückzahlung der Steuer doppelt 
begünstigt: Einerseits hat er das Netto-
entgelt plus die Umsatzsteuer bereits vom
Kunden bekommen, und andererseits 
könnte er im Fall einer bedingungslosen 
Erstattung den berichtigten Steuerbetrag 
vom Finanzamt noch ein zweites Mal 
verlangen. Bei diesem Modell wäre es 
der Rechnungsempfänger, der den 
sprichwörtlichen „Schwarzen Peter“ in 
der Hand hält, und nicht derjenige, der 
die Rechnung geschrieben und damit 
den Fehler begangen hat.

Natürlich könnte die EasyAshram GmbH 
jetzt noch die zu viel gezahlte Umsatz-
steuer an die Insolvenzverwalter der Päch-
terin zahlen. Aber es ist durchaus nach-
vollziehbar, wenn das nicht als sinnvoll 
angesehen wird. 

Zu dick im Job?

Seit 30 Jahren arbeitet der inzwischen 
49-jährige Rubeus Hartgriff bei der Firma 
HappyAsparagus, die einen Garten- und 
Kanalbaubetrieb unterhält. Die viele fri-
sche Luft und der Mairegen sorgten da-
für, dass nicht nur die Pfl anzen ordentlich 

wuchsen, sondern auch Hartgriff selbst: 
Bei einer Körpergröße von 1,94 Meter 
brachte er zeitweise ein Köpergewicht 
von 200 Kilo auf die Waage. 

Dieser Status war für beide Seiten nicht 
leicht. Die Probleme für die Firma Happy-
Asparagus begannen bereits damit, dass 
man keine passenden Schuhe, Westen 
oder Leitern für Hartgriff hatte. Auch 
passte er nicht mehr in die Gräben, die er 
ausheben sollte. Und wenn er dann doch 
drin war, kam er allein nicht mehr heraus. 
Wenn Hartgriff über frisch verlegtes Stra-
ßenpfl aster lief, verschob sich dieses. Vor 
allem das Bücken stellte bei ihm ein grö-
ßeres Problem dar, und seine Chefs frag-
ten sich nicht zu Unrecht, ob man ihn in 
seinem Zustand in praller Sonne zu har-
ter körperlicher Arbeit einsetzen konnte. 
Am Steuer des Firmenwagens wurde er 
zu einer Gefahr, weil das Lenkrad an sei-
nem Körper hängenblieb. 

Hartgriff selbst war bemüht, wieder et-
was Gewicht zu verlieren. Leider konnte 
ihm aber auch ein Adipositas-Zentrum 
nicht helfen. Von den dortigen Medizi-
nern bekam er am Ende die Auskunft, 
dass man ohne eine Operation in diesem 
Fall nicht weiterkäme. Als dann auch noch 
am Pritschenwagen eine Fußraste unter 
Hartgriffs Gewicht brach, beschloss die 
Unternehmensführung des Arbeitgebers, 
Hartgriff zu entlassen. 

Dagegen wehrte Hartgriff sich gerichtlich. 
Es ging ihm nicht um eine Entschädigung, 
sondern um die Weiterbeschäftigung. Vor
dem Landesarbeitsgericht (LAG) in Düs-
seldorf einigten sich die Parteien am Ende 
mit einem Vergleich. Die Kündigung wur-
de zwar zurückgenommen, aber Hartgriff
muss sich bemühen, abzunehmen und die 
Firma regelmäßig über sein Gewicht zu 
informieren. 

Im Laufe des Verfahrens hatte das Ge-
richt signalisiert, dass es eine Magenver-
kleinerung nicht vorschreiben würde. Die 
Richterin wies jedoch darauf hin, dass viel 
von der Prognose abhänge. Wenn diese 
negativ sei, dann sei es dem Unternehmen
kaum zuzumuten, den Mann noch 18 Jah-
re bis zu seiner Rente zu beschäftigen. 
Die Einigung zwischen Hartgriff und der 
Firma kam dann zustande, bevor ein Gut-
achter um seine Einschätzung gebeten 
wurde.

100% Eisenbahn

Ein eingefl eischter Autofahrer träumt von
einer großen Limousine, mit der er über 
Landstraßen gleiten kann, oder von ei-
nem schnittigen Sportwagen, mit dessen 
Hilfe sich die Schallmauer auf der Auto-
bahn durchbrechen lässt. Wer gerne mit 
der Eisenbahn fährt, hat natürlich andere 
heimliche Wünsche – wie zum Beispiel 
den Besitz einer BahnCard 100. Mit einer 
solchen darf man ohne weitere Zuzah-
lung ein ganzes Jahr lang und überall in 
der Bundesrepublik so oft Zug fahren, 
wie man möchte. 

Genau wie der Unterhalt einer dicken Li-
mousine, ist eine BahnCard 100 nicht 
ganz billig. Aktuell wird dafür ein Betrag 
in Höhe von 4.270 Euro in Rechnung ge-
stellt. Wenn man dann auch noch dauer-
haft in der 1. Klasse sitzen möchte, steigt 
der Betrag auf schlappe 7.225 Euro. 

Praktisch automatisch ergeben sich die 
Überlegungen, ob nicht ein netter Arbeit-
geber diese Kosten übernehmen könnte. 
Im Grundsatz kann er das natürlich, und 
er kann selbstredend auch die Aufwen-
dungen für eine betrieblich verwendete 
BahnCard 100 als Betriebsausgaben ab-
ziehen. Zum Nachweis der Veranlassung 
von Betriebsausgaben bzw. Werbungs-
kosten gelten die allgemeinen ertragsteu-
erlichen Grundsätze. 

Bei der Überlassung einer BahnCard 100 
durch den Arbeitgeber zur privaten Nut-
zung sowie für Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte des Ar-
beitnehmers ist der Nutzungsvorteil als 
steuerpfl ichtiger Arbeitslohn zu behan-
deln. Bei Überlassung der BahnCard 100 
für Dienstreisen liegt ein überwiegend ei-
genbetriebliches Interesse des Arbeitge-
bers und damit kein steuerbarer Arbeits-
lohn vor. Von einer Überlassung der 
BahnCard 100 im überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse – was dann kein 
steuerbarer Arbeitslohn ist – kann aus 
Vereinfachungsgründen bereits dann aus-
gegangen werden, wenn nach einer Prog-
nose zum Zeitpunkt der Übergabe der 
BahnCard an den Arbeitnehmer die er-
sparten Kosten für Einzelfahrscheine, die 
im Rahmen der berufl ichen Reisetätigkeit 
ohne Nutzung der BahnCard während 
deren Gültigkeitsdauer anfallen würden, 
die Kosten der BahnCard erreichen oder 
übersteigen. Dazu sagt man dann auch: 
„prognostizierte Vollamortisation“. In die-
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sem Fall ist die private Nutzungsmöglich-
keit oder die Nutzung für die Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte des Arbeitnehmers unbeachtlich. 

Tritt die prognostizierte Vollamortisation 
aus unvorhersehbaren Gründen (etwa we-
gen längerer Krankheit) dann doch nicht 
ein, wird das überwiegend eigenbetriebli-
che Interesse des Arbeitgebers hierdurch 
nicht berührt. Damit ist dann auch keine 
Nachversteuerung vorzunehmen. 

Erreichen die durch die Nutzung der 
überlassenen BahnCard 100 ersparten 
Fahrtkosten, die im Rahmen der Aus-
wärtstätigkeit ohne Nutzung der Bahn-
Card während deren Gültigkeitsdauer 
anfallen würden, nach der Prognose zum 
Zeitpunkt der Hingabe der BahnCard de-
ren Kosten voraussichtlich nicht vollstän-
dig (Prognose der Teilamortisation), liegt 
die Überlassung der BahnCard nicht im 
überwiegend eigenbetrieblichen Interes-
se des Arbeitgebers. 

Die Überlassung der BahnCard stellt in 
diesem Fall zunächst in voller Höhe steu-
erpfl ichtigen Arbeitslohn dar. Die wäh-
rend der Gültigkeitsdauer der BahnCard 
durch deren Nutzung für dienstliche 
Fahrten ersparten Fahrtkosten können 
dann monatsweise oder auch am Ende 
des Gültigkeitszeitraums als Korrektur-
betrag den steuerpfl ichtigen Arbeitslohn 
mindern. Für die Höhe des Korrekturbe-
trags können aus Vereinfachungsgründen 
– anstelle einer quotalen Aufteilung (Nut-
zung zu dienstlichen Zwecken im Verhält-
nis zur Gesamtnutzung) – auch hier die 
ersparten Kosten für Einzelfahrscheine, 
die im Rahmen der Auswärtstätigkeit 
ohne Nutzung der BahnCard während 
deren Gültigkeitsdauer angefallen wären,
begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen 
Kosten der BahnCard, zugrunde gelegt 
werden. 

Diese Klarstellungen stammen 
von niemand geringerem als 

der Bundesregierung selbst, nach-
dem die Bundestagsfraktion Bündnis 

90/Die Grünen entsprechend 
klein anfragte. Der Umgang mit 
den Begriffl ichkeiten Voll- und 

Teilamortisation ist natürlich nicht
 neu. Allerdings überwog bisher in 

den Fachdiskussionen die Auffassung, 
dass die wirkliche Lohnsteuer- und 

Sozialversicherungsfreiheit nur 
dann besteht, wenn die rechne-
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de tatsächlich vorgelegen hat. Diese klei-
ne Rechtsentwicklung im Sinne einer Ver-
einfachung kann man sicherlich nur begrü-
ßen. 

Denjenigen unserer Leserinnen und Le-
sern, die sich nun fragen, weshalb hier le-
diglich von der BahnCard 100 und nicht 
auch von der BahnCard 25 und 50 die 
Rede ist, kann man nur achselzuckend 
antworten, dass im Bundestag und in der 
Bundesregierung offenbar nur die 100er-
Version im Umlauf ist. Der gesunde Men-
schenverstand aber sagt, dass für die klei-
neren Ausstattungen nichts anderes gel-
ten kann.

Strafklausel für das 
ungeduldige Kind

In dieser Ausgabe des InfoBriefes spielen 
Kinder überdurchschnittlich oft eine ent-
scheidende Rolle. So auch in dem Fall, von 
dem wir Ihnen nun berichten wollen. Al-
lerdings ist der Spross hier bereits deut-
lich volljährig und eigentlich in der Lage, 
selbständig zu denken und zu handeln. 

Als Paule Puffer im Oktober 2017 ver-
starb, hinterließ er die leiblichen Töchter 
Anna und Berta. Seine schon vorher ver-
storbene Ehefrau Pauline Puffer hatte aus 
ihrer ersten Ehe bereits die beiden Töch-
ter Carla und Dörte mitgebracht. Auch 
Dörte war zu diesem Zeitpunkt bereits 
verstorben und hinterließ ebenfalls eine 
Tochter, die wir hier Elfi e nennen möch-
ten. 

Im Oktober 1999 hatten die Eheleute 
Puffer ein sogenanntes Berliner Testa-
ment aufgesetzt, bei dem sie sich wech-
selseitig zu Alleinerben einsetzten. Als 
Regelung nach dem Tod des länger leben-
den Ehegatten wurde in dem Testament 
vereinbart, dass alle vier Damen (also 
Anna, Berta, Carla und Elfi e) zu gleichen 
Teilen erben sollen. Sollte allerdings eines 

der lieben Kinder vorher seinen Pfl ichtteil 
fordern, so soll es auch nach dem Tod 
des Überlebenden auf den Pfl ichtteil be-
schränkt bleiben.

So geschah es dann, dass sich im Februar 
2001 – nach dem Tod von Mama Pauline 
– Carlas Rechtsanwalt bei Stiefvater Pau-
le meldete und freundlich nach dem Wert 
des Nachlasses fragte. Natürlich gab es 
sodann Diskussionen über den Wert 
des elterlichen Wohnhauses, weil die ge-
schätzten 250.000 DM als zu niedrig an-
gesehen wurden. 

Carla und ihr Rechtsberater wollten 
clever sein und schlugen vor, dass Paule 
ohne formale Geltendmachung eines 
Pfl ichtteilanspruchs einen Betrag in Höhe 
von 10.000 DM zahlt. Dafür würde Carla 
auf ein vollständiges, schriftliches Nach-
lassverzeichnis mit entsprechenden Wert-
angaben und Sachverständigengutachten 
verzichten. Außerdem wäre Carla total 
großzügig bereit, nach dem Tod von Stief-
vater Paule ihren Anteil am Haus direkt 
zu verkaufen. Paule Puffer überlegte nicht
lange, stimmte dem Vorschlag zu, über-
wies die 10.000 DM an Carla … und be-
stimmte per Einzeltestament, dass Anna, 
Berta und Stiefenkelin Elfi e zu gleichen 
Teilen seine Erben werden. 

Somit war der Familienstreit nach Paules 
Tod bereits programmiert. Es wird nicht 
überraschen, dass Carla nun trotzdem ein
Viertel des gesamten Erbes nach Abzug 
der bereits erhaltenen 10.000 DM haben 
wollte. Diesen Gefallen taten ihr aller-
dings die Stiefschwestern und das Nach-
lassgericht in Brühl nicht, und so musste 
sich das Oberlandesgericht Köln (OLG) 
mit dem Fall befassen. 

Auch in dieser Instanz hatte Carla keinen 
Erfolg, weil auch diese Richter bei ihrer 
Beurteilung zu dem Ergebnis kamen, dass 
die in dem gemeinschaftlichen Testament 
der Eheleute Puffer enthaltene Pfl ichtteils-
strafklausel ausgelöst wurde. Eine derarti-
ge Pfl ichtteilsklausel ist nämlich eine typi-
sche letztwillige Anordnung, durch die 
gemeinschaftlich testierende, sich gegen-
seitig als Erben und ihre Abkömmlinge 
als Schlusserben einsetzende Ehegatten 
sicherstellen wollen, dass dem Überleben-
den bis zu seinem Tod der Nachlass unge-
schmälert verbleibt und er nicht durch 
das Pfl ichtteilsverlangen eines Schlusser-
ben gestört wird. Eine derartige Klausel 
ist nach Feststellung der Richter auch 
nicht zu beanstanden. 

Diese Klarstellungen stammen 
von niemand geringerem als 

der Bundesregierung selbst, nach-
dem die Bundestagsfraktion Bündnis 
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Eine Zuwiderhandlung gegen die Pfl icht-
teilsklausel liegt nach herrschender Mei-
nung bereits vor, wenn der Pfl ichtteil 
bewusst und ernsthaft in Kenntnis der 
Pfl ichtteilsstrafklauseln geltend gemacht 
wird. Genau solch ein ernsthaftes Verlan-
gen des Pfl ichtteils gegenüber dem Stief-
vater ist das Schreiben von Carlas Rechts-
anwalt und die nachfolgende Überweisung 
des geforderten Betrages, weil Paule Puf-
fer schriftlich darauf hingewiesen wurde, 
dass er für den Fall der Nichtzahlung mit 
einer Inanspruchnahme rechnen müsse. 
Damit wurde der überlebende Ehegatte 
Belastungen ausgesetzt, vor denen er 
durch die Pfl ichtteilsklausel geschützt 
werden sollte.

Man kann sich wohl ungefähr ausmalen, 
wie sehr sich Carla über die Ergebnisse 
ihres Umgangs mit ihrem Stiefvater är-
gern wird. Bei dieser Gelegenheit be-
wahrheitet sich auch wieder eine alte Re-
densart: Man kann nicht alles haben!

Matratzen und 
andere Hygieneartikel

An einem bestimmten Gegenstand des 
täglichen Bedarfs entwickeln sich aktuell 
die juristischen Parameter zu den Ver-
braucherrechten. Ganz konkret geht es 
dabei um Rückgaberechte. 

Das Landgericht (LG) Koblenz hatte zu-
letzt in einem Fall zu entscheiden, bei 
dem für den klagenden Frank Langbod-
den das Charakteristikum der Individuali-
tät bestand. Diese Individualität bestand 
darin, dass er gewöhnlich alleinstehend 
und ein Alleinschläfer war. Um künftig 
noch besser alleine in seinem Bett zu lie-
gen, kaufte Langbodden nach einem kur-
zem Probeliegen nicht über das Internet, 
sondern in einem massiven Möbelhaus 
ein Boxspringbett in der Breite von 1,60 
Meter zum Preis von 2.000 Euro.

Technisch bestand das neue Bett aus ei-
nem gefederten Untergestell als Basis, 
zwei aufgelegten Matratzen in einem 

durchgehenden Bezug und einem oben 
aufgelegten, durchgehenden sogenannten 
Topper. 

Leider erlitt Langboddens Schlafbegeiste-
rung nach nicht ganz zweijähriger Nut-
zung einen bösen Einbruch, denn es hat-
te sich eine Kuhle in der Mitte des Bettes 
gebildet. Langboddens Schlafkomfort war 
schlicht und einfach beeinträchtigt. Nach 
dieser unschönen Formentwicklung ging 
Langbodden zum Möbelhaus, das ihm das 

D a s  S t e u e r l e x i k o n  -  W  w i e . . .

Weiterbildungskosten

Wie der Name schon sagt, bedeutet Weiterbil-
dung, dass es vorher bereits eine Bildung gege-
ben haben muss. Im Sinne des hier hauptsächlich 
interessierenden Steuerrechts meint man selbst-
redend die Kosten, die entstehen, wenn jemand 
in seinem ausgeübten Beruf sein Wissen auf den 
aktuellen Stand bringt oder zumindest versucht, 
bereits vorhandene Kenntnisse sinnvoll zu ergän-
zen, um den eigenen Beruf danach noch besser 
ausüben zu können. Weiterbildungskosten kön-
nen als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 
bei der Ermittlung der Einkünfte abgesetzt werden.

Von den Weiterbildungskosten sind begriffl ich 
die Ausbildungskosten abzugrenzen. Dabei näm-
lich geht es um die Erlangung von Basiswissen 
und -Fähigkeiten, damit ein Beruf überhaupt 
ausgeübt werden kann. Der größte Nutznießer 
einer Bildungsmaßnahme ist natürlich immer 
die Person selbst, die auf der Schulbank sitzt 
und bei den Prüfungen schwitzt. Wenn die 
Weiterbildung dabei (auch) im Interesse eines 
Arbeitgebers liegt, kann dieser die Weiterbil-
dungskosten übernehmen, ohne dass dadurch 
Lohnsteuer ausgelöst wird. Wenn also beispiels-
weise eine Steuerberaterin den bei ihr angestell-

ten Steuerfachgehilfen zu einem Lohnseminar 
bei der örtlichen Krankenkasse schickt, dann 
passiert das im betrieblichen Interesse der Steu-
erberatungskanzlei. 

Für die steuerliche Anerkennung der Weiterbil-
dungskosten sind eine Darlegung des berufl ichen 
Zusammenhangs, eine Zustimmungsbescheini-
gung vom Arbeitgeber oder eine Freistellung 
von der berufl ichen Tätigkeit durch den Arbeit-
geber von Vorteil. Zudem sollte eindeutig darge-
legt werden, dass die Fortbildung überwiegend 
im betrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
erfolgt. Ansonsten droht die Qualifi zierung der 
erstatteten Fortbildungskosten in Arbeitslohn. 
Wenn allerdings der gleiche Steuerfachangestell-
te zu einem Töpferkurs geschickt wird, ist das 
notwendige betriebliche Interesse für die Arbeit-
geberin deutlich schlechter zu erkennen.

Als Weiterbildungskosten können alle Aufwen-
dungen berücksichtigt werden, die es ohne die 
Fortbildungswut nicht gegeben hätte. Klassische 
Kosten sind die Seminargebühren selbst, der 
Verpfl egungsmehraufwand (bei Abwesenheiten 
von mehr als acht Stunden), die Hotelkosten, Rei-
sekosten, Fachliteratur, Textmarker, Klebezettel 
usw. 



7

Bett verkauft hatte, und forderte es auf, 
den Mangel zu beseitigen. 

Das Möbelhaus jedoch verweigerte die 
Mangelbeseitigung mit dem Hinweis, das 
Bett sei zur Alleinnutzung nicht geeignet, 
beim Schlafen in der Mitte des Bettes bil-
de sich zwangsläufi g wegen der zwei Ma-
tratzen eine Kuhle; damit liege ein bestim-
mungswidriger Gebrauch vor. 

Da Langbodden dies so nicht akzeptieren 
wollte, weil er doch beim Kauf des Bettes 
laut und deutlich gesagt hatte, dass er das 
Bett alleine nutzen würde, hatte er einen 
Grund zum Klagen – was er auch prompt 
beim zuständigen Amtsgericht (AG) in 
Mayen erledigte. 

Die Richter des Amtsgerichtes beschäftig-
ten sich ausgiebig mit diesem Fall. Neben 
der Anhörung der beteiligten Personen 
als Zeugen wurde auch ein Gutachten 
von einem öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen für industriell ge-
fertigte Möbel, Polstermöbel und Was-
serbetten eingeholt. Der Gutachter stellte
fest, dass das Bett selbst nicht mangelhaft 
war, denn das Boxspringbett sei aufgrund 
seiner Größe, seines Aufbaus und seiner 
Federungseigenschaften auf zwei Schläfer 
ausgelegt, wurde aber ganz offenbar nur 
durch eine mittig schlafende Person belas-
tet. Damit war auch für die Richter klar: 
Mittiges Schlafen auf einem Doppelbett 
stellt eine nicht sach- und fachgerechte 
Nutzung dar. 

Wie bereits angedeutet, aktivierte Lang-
bodden das Berufungsverfahren beim 
Landgericht in Koblenz. Nach seiner fes-
ten Überzeugung muss ein verständiger 
Durchschnittsverbraucher davon ausge-
hen können, dass er die gesamte Fläche 
eines Bettes nach Belieben nutzen darf. 
Zum Beweis dafür legte Langbodden ein 
Werbefoto des beklagten Möbelhauses 
vor, auf dem sich eine einzelne junge 
Dame allein und diagonal auf einem gro-
ßen Boxspringbett räkelte und dabei las-
ziv in einem Prospekt blätterte. 

Aber auch damit hatte Langbodden kei-
nen Erfolg. Das Landgericht fand keinen 
Fehler in der Urteilsfi ndung des Amtsge-
richtes. Bezogen auf die bettlägerige 
Werbedame wurde von den Richtern 
festgestellt, dass auf dem gezeigten Bild 
ganz klar keine typische Schlafsituation 
abgebildet sei. Darüber hinaus fanden die 
Richter auch nicht, dass ein Möbelhaus 
beim Verkauf eines Doppelbettes dazu 

verpfl ichtet sei, über etwaige Nutzungs-
möglichkeiten der Liegefl äche aufzuklären.

Eine noch größere juristische Dimension 
nimmt der Kauf einer anderen Matratze 
ein, da unterdessen der Bundesgerichts-
hof (BGH) den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) um eine grundsätzliche Rechts-
klärung gebeten hatte: Gregor Gäul hatte 
im Jahr 2014 bei einer Onlinehändlerin 
eine Matratze für 1.095 Euro bestellt. Bei 
der Lieferung war das Produkt in einer 
Schutzfolie verpackt. Gäul entfernte die 
Folie und probierte die Matratze aus. Es 
ist nicht überliefert, warum (vielleicht 
spürte er die Erbse unter der Matratze), 
jedenfalls war Gäul mit der Matratze un-
zufrieden und wollte sie wieder zurück-
geben. Allerdings weigerte sich die virtu-
elle Händlerin, die Rücknahme zu akzep-
tieren, weil die Schutzfolie beschädigt war.

Gäul beauftragte daraufhin die Spedition 
selbst zur Abholung und forderte den 
Kaufpreis und die Versandkosten zurück. 
Auf dem Weg durch die Instanzen bis 
zum BGH gab es Bewegungen zwischen 
den streitenden Parteien. Unterdessen 

hatte die Händlerin die Matratze zurück-
genommen und den Kaufpreis erstattet. 
Vor Gericht wird lediglich um die Kos-
ten der Rücksendung gestritten, die aller-
dings bei Speditionsware recht hoch aus-
fallen können. 

Das juristisch gebildete und auch interes-
sierte Publikum ist nun außerordentlich 
gespannt, wie der EuGH entscheiden 
wird. Wenn der EuGH die Schutzfolie als 
Versiegelung und die Matratze als Hygie-
neartikel einstuft, dann ist das Widerrufs-
recht ausgeschlossen. Bei einigen Artikeln 
ist unstreitig, dass man sie nicht mehr zu-

rückgeben kann, wenn die Originalverpa-
ckung geöffnet ist. Das gilt zum Beispiel 
für Zahnbürsten und Dinge, die der In-
timsphäre zugeordnet werden können. 

Für Matratzen war das bislang umstrit-
ten. Im Leitfaden der EU-Kommission zur 
EU-Richtlinie für Verbraucherrechte wer-
den in Schutzfolie verpackte Matratzen 
diesen Waren zugeordnet. Dieser Leitfa-
den ist allerdings als EU-Richtlinie nicht 
verbindlich. Dabei sind die Matratzen nur 
ein Beispiel, an dem grundsätzliche Merk-
male festgelegt werden könnten, mit de-
nen sich Verbraucherrechte viel genauer 
abgrenzen lassen. Das betrifft also insbe-
sondere die Frage, wie der Begriff „Hygie-
neartikel“ abgegrenzt werden kann. Au-
ßerdem wünscht man sich als Hersteller 
von Hygieneartikeln genauere Instrukti-
onen, wie eine „Versiegelung“ eigentlich 
genau beschaffen sein sollte, ob also die 
Folie zugeschweißt bzw. so beschaffen 
sein muss, dass man sie bei Öffnung 
zwangsläufi g zerstört. Aus diesen grund-
sätzlichen Feststellungen wird man dann 
sicherlich auch auf andere Gegenstände 
wie Rasierapparate oder erotisches Zu-
behör schließen können.

Für den Fall, dass der EuGH die allge-
mein liegende Matratze nicht als Hygi-
eneartikel einstuft, darf man sie also 
auch ohne Verpackung und zu Hause 
testen. Allerdings gilt dann wie sonst 
auch: Bitte nicht übertreiben! Dazu 
hatten die Richter des Amtsgerichtes 
in Köln einen Matratzenfall auf dem 
Tisch und kamen zu dem Ergebnis, 
dass es in Ordnung wäre, wenn die 
Matratze in zwei Nächten getestet 
wird. Fünf Nächte wären zu viel. Und 
natürlich kann auch das nur gelten, 
wenn die Matratze sach- und fachge-
recht genutzt wird. 
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Lohnoptimierung für  
Ihr Unternehmen

Die Zufriedenheit und Motivation Ihrer 
Arbeitnehmer sind wichtige Faktoren für 
Betriebsklima und Produktivität. Zur Stei-
gerung und Anerkennung der Arbeitsleis-
tung erhöhen daher viele Arbeitgeber zu- 
nächst das Gehalt Ihrer Mitarbeiter. Doch 
steigen durch traditionelle Lohnerhöhun-
gen auch die Nebenkosten und so bleibt 
meist nicht viel mehr Netto übrig. Durch 
einige zusätzliche lohnsteuer- und sozial-
versicherungsfreie bzw. -günstigere Ne-
benleistungen kann dies jedoch reduziert 
werden und Arbeitnehmer können sich 
über „mehr Netto vom Brutto“ freuen. 
Nachfolgend sind alle möglichen Leistun-
gen zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn kurz aufgelistet:

  Aufmerksamkeiten zu besonderen  per- 
sönlichen Ereignissen bis 60 €

  Auslagenersatz für betrieblich beding-
te Ausgaben (z.B. Parkgebühren oder 
Telefonkosten) lt. Beleg oder bei Re-
gelmäßigkeit auch bestimmte Pauscha-
lierungsmöglichkeiten

  Notstandsbeihilfen (z.B. Krankheits- 
oder Unglücksfälle) bis 600 €

  Berufskleidung, die zum Arbeitsschutz 
dient oder objektiv eine berufliche Funk- 
tion erfüllt (private Nutzung muss na-
hezu ausgeschlossen sein)

  Betriebliche Altersvorsorge

  Betriebssport auf betriebseigener 
Sportanlage oder Kostenübernahme 
bis 44 €

  Betriebsveranstaltungen bis 110 € pro 
Arbeitnehmer

  Bildschirmbrillen lt. Beleg

  Kleindarlehen vom Arbeitgeber bis 
2.600 €

  Erholungsbeihilfen bei Berufskrankhei-
ten mit Maßnahmen bis 600 € oder 
allgemein 25%ige steuerliche Pauscha-
lierung (Höchstbeträge: AN156 €, 
Ehegatte104 €, pro Kind52 €)

  Fahrtkostenzuschuss (0,30 € je Kilo-
meter) pauschale Besteuerung mit 15 
%, keine SV-Pflicht

  Fehlgeldentschädigungen bis 16 €

  Firmenwagen mit der 1%-Regel

  Getränke und Mahlzeiten (bis 60 €) 
im ganz überwiegenden betrieblichen 
Interesse

  Gutscheine im Sinne des Sachlohns bis 
44 €

  Internetpauschale 50,00 € monatlich 
bei tatsächlicher Entstehung (pauscha-
le Lohnsteuer von 25 %)

  Job-Ticket  öffentliche Verkehrsmit-
tel (Zuschuss bis 44 €)

  Kindergartenzuschuss lt. Belegen

  Leistungen zur Gesundheitsförderung 
bis 500€/Jahr

  beruflich veranlasste Umzugskosten 
lt. Belegen

  Überlassung (nicht Übereignung) von 
Datenverarbeitungsgeräten

  Übernahme von Fortbildungskosten 
im eigenbetrieblichen Interesse

  Vermietung von Werbeflächen bis zu 
256,00 € jährlich

  Wäsche- und Werkzeuggeld für vom 
Arbeitgeber gestellte Kleidung bzw. 
vom Arbeitnehmer angeschaffte Werk- 
zeuge

  Zuschläge für Sonntags- (50%, auch 
am Montag von 00:00 - 04:00 Uhr bei 
Arbeitsbeginn vor 00:00 Uhr), Feier-
tags- (125%, auch am darauffolgenden 
Tag von 00:00 - 04:00 Uhr bei Ar-
beitsbeginn vor 00:00 Uhr, 150% am 
24.12. ab 14 Uhr, 25. und 26.12., 
01.05.) und Nachtarbeit (25% von 
20:00 - 06:00 Uhr oder 40% von 
00:00 - 04:00 Uhr bei Arbeitsbeginn 
vor 00:00 Uhr) lohnsteuerfrei bis 50 € 
/ Std. und sozialversicherungsfrei bis 
25€/ Std.

Interessieren Sie sich für eine oder meh-
rere dieser Möglichkeiten, wenden Sie 
sich gerne an Frau Hesse oder Frau Berg-
mann aus unserem Lohnbüro. Von ihnen 
erhalten Sie alle näheren Informationen.

Beste Wünsche für das neue Jahr

Das Team der BTT Steuerberatung 
wünscht Ihnen und Ihren Familien ein ge-
sundes neues Jahr.


